
Geh altsschema al lgeme i nes U n ive rsitätspersona I

1.3. S 56 Abs 1 wird mit Wirkuns vom 1.1.2025 folst seändert:
(1) Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes

beträgt im

1. Lehrjahr: Euro 1.102,60;

2. Lehrjahr: Euro L.300,80;

3. Lehrjahr: Euro 1.527,4O;

4. Lehrjahr: Euro 1.866,80.
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Gehaltsschema allgemeines Universitätspersonal

11.3. I 55 Abs 1 wird mit Wirkune vom 1--L.2O27 wie folst seändert:
(1) Die monatliche Lehrlingsentschädigung

Berufsausbildun gsgese2es beträgt im

1 . Lehrjahr: Euro 1 .162,60;

2. Lehrjahr: Euro 1.360,80;

3. Lehrjahr: Euro 1 .587,40;

4. Lehrjahr: Euro 1.926,80.

für Lehrlinge im Sinne des



lll. ln S 8l werden folsende Abs. 28 und 29 aneefüst:

(28) Die Gehälter der dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerlnnen der Universitäten
untelliegenden Personen (5S +g, 54), jeweils einschließlich allfälliger Überzahlungen, werden

mit Wirkungab Lt.2O26 um 1,65 % erhöht, aber mindestens um € 60,-. Die

Lehrlingsentschädigung (S 55) wird um € 60,- erhöht. Bei Teilzeitbeschäftigung gilt eine

aliquote Berechnung. Die so errechneten Beträge werden kaufmännisch auf die erste

Dezimalstelle gerundet.

(29) Die Gehälter der dem Kollektiwertrag für die Arbeitnehmerlnnen der Universitäten
unterliegenden Personen (5S 49, 54), jeweils einschließlich allfälliger Überzahlungen, werden

mit Wirkuneab L.L.2O27 um t,3 % erhöht, aber mindestens um € 60,-. Die

Lehrlingsentschädigung (5 55) wird um € 60,- erhöht. Bei Teilzeitbeschäftigung gilt eine

aliquote Berechnung. Die so errechneten Beträge werden kaufmännisch auf die erste

Dezimalstel le gerundet.

Wien, am 9. Dezember 2025

österreichischer Gewerkschaftsbu nd
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Dachverband der U niversitäten

Mag. Johann Zöhling
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für Kollektiwerträge

Vizerektorin Mag.' Gerda Müller
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